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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8

BauO OÖ 1994 §31

BauPolZuständigkeitsübertragung OÖ 2003 §2 Abs1

BauRallg

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/05/0009

Rechtssatz

Die Übertragung der Zuständigkeit gemäß § 2 Abs. 1 OÖ BauPolZuständigkeitsübertragung 2003 umfasst zwar das

Baubewilligungsverfahren, es lässt sich dieser Bestimmung aber in keiner Weise entnehmen, dass bloß auf Grund

einer allfälligen Übertragung im Baubewilligungsverfahren (und nur um ein solches geht es hier) andere

Nachbarparteistellungen und andere Nachbarrechte als jene nach der OÖ BauO 1994 bestehen sollten. Zwar können

die Nachbarn im Baubewilligungsverfahren vorbringen, dass (hier: aufgrund der OÖ BauPolZuständigkeitsübertragung

2003) die unzuständige Behörde entschieden habe. Soweit aber ein Baubewilligungsverfahren stattEndet, werden in

diesem die Nachbarparteistellung und die subjektiv-öGentlichen Rechte der Nachbarn ausschließlich durch die OÖ

BauO 1994 bestimmt.Die Übertragung der Zuständigkeit gemäß Paragraph 2, Absatz eins, OÖ

BauPolZuständigkeitsübertragung 2003 umfasst zwar das Baubewilligungsverfahren, es lässt sich dieser Bestimmung

aber in keiner Weise entnehmen, dass bloß auf Grund einer allfälligen Übertragung im Baubewilligungsverfahren (und

nur um ein solches geht es hier) andere Nachbarparteistellungen und andere Nachbarrechte als jene nach der OÖ

BauO 1994 bestehen sollten. Zwar können die Nachbarn im Baubewilligungsverfahren vorbringen, dass (hier: aufgrund

der OÖ BauPolZuständigkeitsübertragung 2003) die unzuständige Behörde entschieden habe. Soweit aber ein

Baubewilligungsverfahren stattEndet, werden in diesem die Nachbarparteistellung und die subjektiv-öGentlichen

Rechte der Nachbarn ausschließlich durch die OÖ BauO 1994 bestimmt.
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